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NI (Error COM UNL nd Suppletion der Beichtjurisdiktion.)
Beatus,-111 Ordenspriester, omMmM TÜr CIN19€ JTage qauft Besuch

Z en Studienireund  n der Jetz Pfarrer ıst.
vVon x  z  000 Katholiken ald ach der sehr. herzlichen

Begrüßung bıttet der Pfarrer den ater, nachmiıttags und Aallı
‚andern Morgen Beichtstuhl mıtzuhelien,weil C111 Kaplan
gestern . plötzlıch schwer TAan geworden SCh; anläßhch des
MOTS1ISECN Festes aber vıele eute eiıchten würden, daß EL

mıt dem zweıten Kaplan leıin unmöglich cdıe Beichten er
hören könne. Der Ordenspriester eriınnert daran; daß I1

dieser Diözese keine Jurisdiktion aoch der Pfarrer un
der unterdessen erschıenene. Kaplan -machen ıh darauf- 1i
merksam, daß dıe iırche eım OILINNUNIS che Jurisdiktion
supphere. SO geht enn der.- Ordenspriester nachmıiıttags ohne
Bedenken 111 den Beichtstuhl In den ersten Stunden kommen

‚ die eute ur spärlich, nd 1at Zeıit, ber Jurisdiktion
nachzudenken. HNa ste1gt auf einmal RI6 fürchterliche Angst
11} ıhm qauft Er sagt sıch nämlich „Hıer Z Ort aıat ja X9aum
jemand Ahnung INeE1ILNeETr Exıstenz: W16 annn da C111

allgemeiner Itrtum darüber estehen, daß ich Beichtjurisdiktion
habe? Sınd demnach che ersteneichten, die ich hö6re, über-
haupt.gültıg ? Muß N1C vielmehr Zzuerst e1IN großer: Teıl der

— (Gemeinde ıDGL h 1SSCHs da ß C111n Ordenspriester Beıicht-
tuhl sıtzt, nd dann iälsch!ıchINE1INCI, hätte Jurisdiktion ?“
RE kommt ıhm noch der Zweıfel, obh CS überhaupt. rlaubt SCH1, dıe
Beichten hören, selbst, WE eKırche che Ur1ıs  102

sıcher supplhiere. Schließlich verläßt e den Beichtstuhl
und ist durchaus N1C mehr ZU bewegen, Ee1INE eiıchte hören.
auch N1IC qals abendsun MOrgenNSs dıe Beichtstühle ON (Häubı-

umlagert sind, nd viele. dem betreifenden Fkeste SegEN
ıhre Gewohnheıt. nıcht zommunızıeren können. Jaroh oroßes
Ärgernis der Gememmde, 7zumal CINISC Freidenker hämisch

der 5  aulhelı der Mönche“ sprechen.
Wiıe ist 1U der FKallPr beurteilen
Idıie Antwort aut diese rage ist Ca 09 PE suchen,

der sagt A CL OLG COTMLLINLUILL aqut 10 DOSILLVO probabilı
SIVC SIVC aCT, iurisdietionem supplet.ecclesia 9280‚foro u  =
externo Lum interno.“

Doch, xDAasSs verste.INan unter eiınemM COMMUNLS ? Wann
Ä1StT.: CIMn solcher Irrtum vorhanden? Die Autoren sind hıerüber
N1IC anche 9 CIn SC1 dann VOI-

hHanden, WENN 18988218 allgemein IFE WEeNnn alleGläubigen
des hetreffenden TLies AITCIN, oder tast alle, oder wenigstens
eın osroßer eıl der betreifenden Gläubigen. Dabeı SC1I qaber

MNIC nöt1g, daß S1C VOIN ıhrem Irrtum Schaden hätten,
indem SIC he1 olchen Priester beichteten, SENUGLE,
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der Irrtum tatsdac.  LE VON der enge theoretisch eteilt

werde, atuch schhließlich DUr WCN19€ beichteten}
Be1l cieser Auffassung des COMMUNIS SICHEeTI1ICH

die ersten Beichten, die Beatus hörte, ungültig, denn lamals
iırrten die. meılsten Gläubigen och N1C einmal eoTellscCc
Auch ennn en cd1e Beıichtstühleon Gläubigen AL
Ja s WAarTr doch. ohl och lange N1C eın sehr
großer eıl der der Kıirche, VON dem Daseın

Beatus überhaupt keine Ahnung, konnte sıch .also auch
N1IC einmal EIHSHN theoretischen Irrtum über Juris-
diktionsgewalt. eiinden Demnach also dıe Kirche auch
jetz och N1ıC dıe Jurisdiktionsgewalt supplıert, dıe eıchten
WaTIiTcn also och ungültig .

Dieser Fallze1g LeC W16 bei der obıgen Auffassung
VOR eITOLT S6  S vielen Källen die Kirche erst supplhieren
würde, nachdem viele Gläubige, schon unwürdıg. gebeichtet1ätten und NUrLr CNISCE . VOoNn der Suppletion SC  j1eßlich
Nutzen hätten Diese Folgerung } hesonders klar hervor,
WEeNN INa bedenkt, daß gewöhnlich: eiIN verhältnısmäßig

Bruchteil V.O  —_ den Gläubigen Ortes auf einmal
eichtet, und daß ZUrTr Suppletion eın Itrtum seıtens großenTeıiles der Gläubigen (nıcht der Beichtenden) gefordert wIrd.
In Großstadt könnte eln Priester: schließlich tagelangBeichtstuhl sıtzen, ohne daß KT verhältnismäßig großer e1l
der Gläubigen davon überhaupt Ahnung a  B un ohne
daß demnach die Jurisdiktion supphert würde Gewöhnlich
rate dıe Suppletion 1UT für verhältnısmäßig F Beichten
CIN, nachdem der Hauptschaden bereıts angerichtet WAaTEeE Der
Zuwveck des .Gesetzes würde nicht erretcht.

Da aM BB aber, W1Ie Can18 Ssagt, Cc1IH (‚esetz Tklärt werden
muß ach dem 7Zweck des (Gresetzes und der Absicht des (jesetz-
gebers, 1ist ecS naiıcht verwundern,. daß manche Autoren
den OININUNIS anders erklären. on VOL dem Kodex
hatte BucceronIi die Ansıcht vertreten, daß der Irrtum nıcht
de aCLOo allgemein SC daß vielmehr SOENULEC,der Irrtum allgemein SEe1 de UG h die Verhältnisse

lıegen, daß dadurch vıele per Irrtum geführt würden*.)Deutlicher drückt sıch Vermeersch AUS, WENN © ohne sich
allerdings TÜr eINeEe estimmte Ansıcht entscheiden die
Auffassung mancher Autoren dahın erklärt, daß Sagt, der
Itrtum Se1 schon CIM allgemeiner, der TUN ZU diesem
ırtum C1Nn öffentlicher. SC Fanen solchen rrtum nenntG dann

V gl. ehmkuhl, T’heologia moralis, 11 ' 504
Bucceroni, (asus cConscient. 189  J,  5 464 ; ıtiert Wernz- Vidal,Jus Canonicum, I 3069, nota
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'klarer faßt sicheinen Irrtum i.1iiterpréféfi&ié' communis.*) No
MT Vidal, wenn er sagt, ein allgemeiner Irrtum dann vorhanden, BA P D V
_ wenn eıne öffentliche Tatsache vorliege, die an sich geeignet sel, e

nicht nur den einen oder andern in Irrtum zu führen, sondern
alle ohne Unterschied, wenn auch vielleicht der‘eıne oder andere
wegen bhesonderer Umstände WISSE, daß der betreifende Priester

kemmne Jurisdiktion habe. ° Für cdiese Ansicht setzt'sich Vidal
vollauf eın und trägt Ssıe auch als sicher KRom an der
goriana, .der päpstlichen Universität, vor

auch gegen die Ansiıcht vonSelbst _ wenn jemand aber
Wernz-Vidal manche edenken hat, so Muß er doch zugeben,
daß wenigstens eın dubium iuris vorhegt. Bel einem solcbendie Kırche nach can. 209.Irrtum aber suppliert

Da ‚9888 die Tatsache;, daß Beatus sich in der Kirche
1ın den Beichtstuhl setzte, um dortbeichtzuhören, eine öffent-

dermann1C Tatsache war un sicherlich auch geeignet, je
Jurisdiktion ın Irrtum zu Iführen; SO folgtbezüglich seıner

‚darafis), daß _guch‚’ schon die Qrst.en B_eié_hten‚ die ?<I_. hörte, gulügDaren
SEg A  AA IN Ist aber ‚Seifl«e Handlungsweise auch erläub’i*??* Bei Beäfif-

WOTr Lung 1€eSser Frage muß man beachten, daß nach allgemeiner
Auffassung die Kırche beim COoMMUNIS (wıe man ıhn Nun
auch ımmer ‘ verst-ehen mag) Nur deshalb supphert, damit ıe
Gläubigen keinen Schaden aben, wenn der Beichtvater nicht
1Im Besitze der Jurisdiktionsgewalt ıst. Die Kirche suppliert nur
ım Interesse der Gläubigen, NiICc im Interesse des Beichtvaters.
Wer demnach: wissentlich ‚ ohne Jurisdiktion ıIn den Beichtstuhl
geht, der nötigt in gewissem Sınne ie Kirche, die bösen Folgen
seiner Handlung paralysieren. KEin solches. Vorgehen ist
siıcherlich: unter . schwerer . un verboten. Wer sich anmaßt
(praesumpserit!), in einem solchen Falle beichtzuhören, entgeht

_ auch‘ außerdem - nach: der Ansıcht vieler Autoren trotz der
Suppletion der Kırche nicht- der. von selbst eintretenden S115-

pensio a diıvınıs, die 1ın CcCan. 2366 1ür jene festgesetzt 1St, dıe
9hne dıe nötige Jurisdiktion (5sjne pgcessaria iürisdictione) beicht-

orenE  ‘é  C  "klarer faßt sich  n  Z  einen Ifr£uin ; ’in‘tefbréi;ä'iiii7'é' commumsl) No!  _ Vidal, wenn er sagt, ein allgemeiner Irrtum  dann vorhanden,  %  “ wenn eine öffentliche Tatsache vorliege, die an sich ‚geeignet sei,  %  nicht nur den einen oder andern in Irrtum zu führen, sondern  alle ohne Unterschied, wenn auch vielleicht der‘eine oder andere  wegen besonderer Umstände wisse, daß der betreffende Priester  keine Jurisdiktion habe. ?) Für diese Ansicht setzt'sich Vidal S. J.  vollauf ein und trägt sie auch als sicher in Rom ‚‘almi der Gre-  ÜE  goriana, der päpstlichen Universität, vor.  S  auch gegen G Ariäicfii:@;vb}i  Selbst. wenn jemand aber  A  Wernz-Vidal manche Bedenken hat, so m  uß er doch zugeben,  daß wenigstens ein dubium iuris vorliegt. Bei einem 5olchen  -  die Kirche nach can. 209.  _ Irrtum aber suppliert  e  S  Da _nun die Tatsac  he, daß P. Beatus sich in der Kirche  in den Beichtstuhl setzte, um dort  _beichtzuhören, eine öffent-  dermann  _ liche Tatsache war und sicherlich auch geeignet, je  ‚ Jurisdiktion in Irrtum zu führen,  so_ folgt  _ bezüglich  seiner  _ daraus, daß ‚auch  5  An d eln Ba  WLLE  ZISE ab€f  S  Kse_i‚r\1«e> H'ändhi;@swéis'e auch ‘efläfib*’il?? Bei Béäfifl  _ worlung-. dies  er Frage muß man beachten, daß nach allgemeiner  _ Auffassung die Ki  rche beim error communis (wie man ihn nun  auch immer verst  ‚ehen mag) nur deshalb suppliert, damit die  Gläübigen— keinen Schaden. haben, wenn _ der Beichtvater nicht  _ im Besitze der Jurisdiktionsgewalt ist. Die Kirche suppliert nur  im Interesse der Gläubigen, nicht im Interesse des Beichtvaters.  _ Wer demnach wissentlich ohne Jurisdiktion in den Beichtstuhl  geht, der nöfigt in gewissem Sinne die Kirche, die bösen Folgen  seiner Handlung zu paralysieren. Ein solches Vorgehen _ ist  “sicherlich unter schwerer Sünde verboften. Wer sich anmaßt  (praesumpserit!), in einem solchen Falle beichtzuhören, entgeht  _ auch außerdem -nach. der Ansicht vieler Autoren trotz der  _ Suppletion der Kirche nicht. der von selbst eintretenden Sus-  pensio a divinis, die in can. 2366 für jene festgesetzt ist, die  ohne die nötige Ju  z  risdiktiog ($ingl1?gpessgria iurigdiétioné) be1cht-  ÖrcH: :  S  ; Dochast zu b  éächteh‚_ aaß aüéh' „ dieses Kiré{héfiéése't’z‚ Wie  _ alle menschlichen Gesetze, mit andern, vielleicht sogar. götl-  lichen Gesetzen, in Kollision kommen kann. Selbstverständlich  geht dann das göttliche Gesetz vor. In unserem Falle kann be-  sonders das_ Gebot in Betracht kommen, öffentliches Ärgernis  _ zu vermeiden. Wie deshalb jemand zur Vermeidung von öffent-  lichem Ärgernis Messe lesen darf, auch wenn er nicht _ mehr  E nü'chtépn‘fis't;;s.o'/_däff.er sicher auch zur Vermadungvono\ffent-  S  1)"Vé}'mge}fslch‚{Ep‘itömé,-j Ln D3  ‚2) VWernyZ-Yidal,'  —‚  E11145i_C_ay_no’njep‚m—,> t II‚ E f8-7$'114_—: A  -  S  Bn_ Doch ist eachteh‚ | daß auch 'diesesr Kirbhehgése’tz‚ w1e€
‚alle menschliıchen Gesetze, mı1t ‚andern, vielleicht sogar. gött-
lichen Gesetzen, ın Kollision kommen annn Selbstverständlich
geh dann das qgöltliche Gesetz DOT. In unserem Falle kann be-

_ sonders as  ©  o in Betracht kommen, öffentliches Argern1s
zu vermeiden. Wie deshalb jemand. ZUr Vermeidung von öffent-
lichem Ärgernis Messe lesen darfd, auch wenn ( nicht mehr
nüchtern ist, so darf er sichgr ‚auch zur tVe‘rmeidu_fig-‚ von: ö\‘ffent—
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Wernz- Vidal, AA - TVJus ; Ca_nön.icu„m‚' UE 381E  ‘é  C  "klarer faßt sich  n  Z  einen Ifr£uin ; ’in‘tefbréi;ä'iiii7'é' commumsl) No!  _ Vidal, wenn er sagt, ein allgemeiner Irrtum  dann vorhanden,  %  “ wenn eine öffentliche Tatsache vorliege, die an sich ‚geeignet sei,  %  nicht nur den einen oder andern in Irrtum zu führen, sondern  alle ohne Unterschied, wenn auch vielleicht der‘eine oder andere  wegen besonderer Umstände wisse, daß der betreffende Priester  keine Jurisdiktion habe. ?) Für diese Ansicht setzt'sich Vidal S. J.  vollauf ein und trägt sie auch als sicher in Rom ‚‘almi der Gre-  ÜE  goriana, der päpstlichen Universität, vor.  S  auch gegen G Ariäicfii:@;vb}i  Selbst. wenn jemand aber  A  Wernz-Vidal manche Bedenken hat, so m  uß er doch zugeben,  daß wenigstens ein dubium iuris vorliegt. Bei einem 5olchen  -  die Kirche nach can. 209.  _ Irrtum aber suppliert  e  S  Da _nun die Tatsac  he, daß P. Beatus sich in der Kirche  in den Beichtstuhl setzte, um dort  _beichtzuhören, eine öffent-  dermann  _ liche Tatsache war und sicherlich auch geeignet, je  ‚ Jurisdiktion in Irrtum zu führen,  so_ folgt  _ bezüglich  seiner  _ daraus, daß ‚auch  5  An d eln Ba  WLLE  ZISE ab€f  S  Kse_i‚r\1«e> H'ändhi;@swéis'e auch ‘efläfib*’il?? Bei Béäfifl  _ worlung-. dies  er Frage muß man beachten, daß nach allgemeiner  _ Auffassung die Ki  rche beim error communis (wie man ihn nun  auch immer verst  ‚ehen mag) nur deshalb suppliert, damit die  Gläübigen— keinen Schaden. haben, wenn _ der Beichtvater nicht  _ im Besitze der Jurisdiktionsgewalt ist. Die Kirche suppliert nur  im Interesse der Gläubigen, nicht im Interesse des Beichtvaters.  _ Wer demnach wissentlich ohne Jurisdiktion in den Beichtstuhl  geht, der nöfigt in gewissem Sinne die Kirche, die bösen Folgen  seiner Handlung zu paralysieren. Ein solches Vorgehen _ ist  “sicherlich unter schwerer Sünde verboften. Wer sich anmaßt  (praesumpserit!), in einem solchen Falle beichtzuhören, entgeht  _ auch außerdem -nach. der Ansicht vieler Autoren trotz der  _ Suppletion der Kirche nicht. der von selbst eintretenden Sus-  pensio a divinis, die in can. 2366 für jene festgesetzt ist, die  ohne die nötige Ju  z  risdiktiog ($ingl1?gpessgria iurigdiétioné) be1cht-  ÖrcH: :  S  ; Dochast zu b  éächteh‚_ aaß aüéh' „ dieses Kiré{héfiéése't’z‚ Wie  _ alle menschlichen Gesetze, mit andern, vielleicht sogar. götl-  lichen Gesetzen, in Kollision kommen kann. Selbstverständlich  geht dann das göttliche Gesetz vor. In unserem Falle kann be-  sonders das_ Gebot in Betracht kommen, öffentliches Ärgernis  _ zu vermeiden. Wie deshalb jemand zur Vermeidung von öffent-  lichem Ärgernis Messe lesen darf, auch wenn er nicht _ mehr  E nü'chtépn‘fis't;;s.o'/_däff.er sicher auch zur Vermadungvono\ffent-  S  1)"Vé}'mge}fslch‚{Ep‘itömé,-j Ln D3  ‚2) VWernyZ-Yidal,'  —‚  E11145i_C_ay_no’njep‚m—,> t II‚ E f8-7$'114_—: A  -  S  BnN



iıchem Ärgernis bei Nn 1g nen ath Tren trot
dem ohneSuppletion der irche keine Jurisdiktion hat

"Tatsächlich entstand derHandlungsweise . des
Beatus e1iINn allgemeines Ärgernis Er deshalb. sicherlich

ruhilg beichthören dürfen, wenigstensnachdem einmal dam
angefangen dasÄrgernis auch ntstandenWAare,
CI überhauptnicht den Beichtstuhl 2808 WwWAare, hä
VON den esonderen örtlıchen Verhältnissen abh Ohne Kenntnıis
derselben ann er hıer uch nıcht entschieden werden, ob
>ı Beatus von vornherein ı den Beichtstuhl gehendürfe

Münster (Westf. DrHertbert 0ONe (ap
114 (Die Gebete ZUF Gewinnung desPortiunkula-Ahlasse

An Portiunkulaıst eiINeDame bei Familie i remden
Pfarrei Besuch. Daselbst sicht IC z  1e€ die Leute be1ı dex ;«’” N

vorgeschriebenen Kirchenbesuchenauch einıgeGesetzchen des
Rosenkranzes oder LıtaneiretenSiekann nıcht untier-
Jassen,die Kirchenbesucher ‚ darauf.aufmerksam mache
1aß quf cdiese Weiseschon se1t. eınıgen Jahrender Portiunkula-

N1C mehr werden könne.aro großeAu
rFESUNSG. Man erkundigt sich heim PTarrer: ob Ina enn ta
sSac.  1 denletzten Jahren den Portiunkula-Ahbhlaß nıcht
mehr habe, weiılSN1IC sechs Vaterunser,Gegrüßt
seist du Marta un Ehre sel demAtergebetet habe

In den etzten Jahren konnte INan allerdings oft lesenund
hören,. daß der Portiunkula-Ablaß och SgEWONNEN werden
könne,. WE} INan sechs Vaterunser, Gegrüßt seist. du Marıa
und Ehre SC demater bete; C111 anderes gleich [anges
SCNUSE NIC.mehr. .DieseAnsıcht stütztsich aufdasDekret
üDer dıie Normen {Üür cdie Gewährung undGewinnung:des Po
tiunkula-Ablasses.*!)_ Darın heißt nämlich:.AL Quı1ın
entam Portiunculae]uecrarı cuplat, ‚admissa Sua confiteat
abhı ]1SQUC, ST OPUS sıt  -absolutus, de altarı libet; ecclesiam
vel oratorıum, privilegi0 ditata, In Visat, pFeCESQqUEad mentem
Summ1]ı Pontificis de IMOoTre iundat,iıdest.saltem SCX 1658 ater,
Ave et Gloma ı unaquaque visiıtationum,qUasadindul-
gentiam iterum1terumque. impetrandam rıteperagat.

Auf den ersten Bhick cheint dieser Bestimmung. die
eben. erwähnte Ansicht klar enthalten seın Schaut INa  m}
aber den oTrtllau des Erlasses SgENAUET a ann kommen
eciNeI doch Bedenken: Wasılldenn dıe Wendung besagen
„Precesquead mentem Summ1ı Pontificıs de INOTEfundat,€es
saltem SCX16S ater, Ave et, Gloria“ ? Die Worte „ı1dest saltem
SCXIES eic sollen doch wohl e1inNne KErklärung SC1HH „de MoOre
Lundat“. Wäre‘aberdie erwähnte Auffassung die

1924 XVJI);, 345 SCHa.
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